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Vorwort zur 7. Auflage

Das Erbschaftsteuergesetz hat einen langen Weg hinter sich, auf
dem es mehrfach an verfassungsrechtlichen Kautelen scheiterte:

Mit dem Steueränderungsgesetz 1992 führte der Gesetzgeber die
Anknüpfung der erbschaftsteuerlichen Bewertungsregelungen an
die Steuerbilanzwerte ein. Er setzte diesen Weg einer spezifischen
„Steuerbewertung“ statt der vom Bundesverfassungsgericht gefor-
derten Bewertung mit gemeinem Wert fort im Jahressteuergesetz
1997.

Mit Vorlagebeschluss des II. Senats des BFH an das Bundesverfas-
sungsgericht vom 22.5.2002 schilderte der BFH, wie leicht es doch
immer noch trotz der Novellierung sei, Erbschaftsteuern einzuspa-
ren, wenn man nur das Steuergefälle zwischen der Steuerbewertung
und der Verkehrswertbewertung gerade bei Unternehmensvermö-
gen gegenüber Privatvermögen ausnutzte. Das Bundesverfassungs-
gericht hat dann bekanntlich am 7.11.2006 die Verfassungswidrig-
keit „wegen gleichheitswidriger Ausgestaltung der Ermittlung der
Steuerbemessungsgrundlage“ festgestellt. Wir verweisen auf die
Vorauflagen dieses Buches (einschließlich 5. Auflage), in denen wir
uns mit den Ausnutzungsmöglichkeiten der Steuergefälle zwischen
Verkehrsbewertung und Steuerbewertung ausführlich befasst ha-
ben.

In jenem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 7.11.2006
wurde der Gesetzgeber aufgefordert, eine verfassungsgemäße Neu-
regelung bis zum 31.12.2008 zu treffen.

In einem für einen Gesetzgebungsvorgang unsäglichen Wirrwarr
kam dann endlich die Erbschaftsteuerreform 2009, die nötig wur-
de, um das Bewertungsgefälle abzuschaffen, indem einheitlich für
alle Bewertungen auf den gemeinen Wert rekurriert wird.

Das dann endlich zustande gekommene Gesetz geht davon aus,
Steuergerechtigkeit durch Schaffung der Bewertungsgleichheit zu
erreichen, zur Vermeidung von Härten aber zum einen die Frei-
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beträge zu erhöhen, zum anderen Verschonungsregelungen einzu-
bauen, die ein „dem Gemeinwohl dienendes Vermögen angemessen
begünstigen“ sollten (so Regierungsentwurf BT-Drucksache 16/
7918 A1).

Hiernach wurden Gemeinwohlgründe zur Verschonung identifiziert,
insbesondere für land- und forstwirtschaftliches Vermögen (das aus
der Erbschaftsteuerreform 2009 nahezu unverändert herausging)
und für Betriebsvermögen (bei dem der Gesetzgeber Arbeitgebern
für Sicherung der Arbeitsplätze und Erhaltung des Unternehmens
auf einen gewissen Zeitraum hohe Präferenzen einräumte). Nicht
zuletzt wurde Grundvermögen, das von Wohnungsunternehmen ge-
halten wird, prädestiniert; zudem wurden – eher am Rande – eigen-
genutzte Familienheime bei der Weitervererbung oder -schenkung
privilegiert.

Unter dem 5.10.2011 entschied nun der II. Senat des Bundesfi-
nanzhofs wiederum, dass er Bedenken habe, ob die Betriebsvermö-
gensprivilegien, die ja die ursprünglichen Privilegien zur Bewah-
rung der Steuergerechtigkeit ablösten, verfassungsgemäß seien, weil
durch „bloße Wahl bestimmter Gestaltungen die Steuerfreiheit des
Erwerbs von Vermögen gleich welcher Art und unabhängig von des-
sen Zusammensetzung und Bedeutung für das Gemeinwohl zu er-
reichen“ sei (Leitsatz BFH Az. II R 9/11).

In der Begründung schildert der BFH einige Fälle der Steuervermei-
dung, die wir auch in unserem Büchlein aufgreifen, da sie ja noch
geltendes Recht sind, bis das Verfassungsgericht das Erbschaft-
steuergesetz insgesamt verwirft (oder für weiterhin gültig erklärt).

So lassen sich z.B. Widersprüchlichkeiten bei Vermögenstransfers
nachzeichnen, etwa wenn ein Wohnungsunternehmen 1000 Woh-
nungen hat, somit einen Gegenwert (pauschal) von rund 100 Mio. €
repräsentiert, total begünstigt wird, wogegen ein gleichfalls der Ver-
mietung an Wohnungsmieter gewidmeter Grundstücksbestand von
nur 100 Wohnungen, der ceteris paribus nur einen Wert von 10
Mio. € repräsentiert, vollständig versteuert werden muss.

Mit bloßen Holdingstrukturen lassen sich Erbschaftsteuerfolgen
gänzlich ausschließen; mit Gesellschaften unterschiedlicher Rechts-
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form lassen sich Großvermögen steuerfrei in die nächste Generation
übertragen, wenn nur beachtet wird, dass sog. „gutes Vermögen“
mehr als die Hälfte des Verkehrswertes dieses Unternehmens aus-
macht. Das bedeutet nichts anderes, als dass ein Geldvermögen, das
immer als „gutes Vermögen“ zählt, problemlos von einer GmbH
oder gewerblich geprägten Personengesellschaft ummantelt werden
kann, um dann steuerfrei auf die nächste Generation übertragen zu
werden (wobei dem Schenker nicht einmal verwehrt ist, danach das
Geldvermögen unkompliziert wieder aus der Gesellschaft zur eige-
nen Wirtschaft herauszulösen).

Zwar müssen im privilegierten Nachfolgefall das Unternehmen
selbst und seine Arbeitsplätze nachweislich gesichert sein, wenn das
Unternehmen mehr als 20 Arbeitsplätze hat, indem die Lohnsum-
men zu Beginn des Vermögensanfalls regelmäßig auf fünf (bei so ge-
nannter Nulloption: sieben) Jahre nicht wesentlich gemindert wer-
den dürfen; aber das lässt sich natürlich auch durch Aufteilung einer
bislang einheitlichen Gesellschaft auf mehrere Schwester- oder
Tochtergesellschaften relativ problemlos erreichen.

Diese leicht herstellbaren Voraussetzungen einer vollständigen
Steuerverschonung bestimmter Steuergegenstände widersprechen
der gleichheits- und zweckgerechten Ausgestaltung der geforderten
Vergünstigungstatbestände, wie sie das Bundesverfassungsgericht
unter dem 7.11.2006 gefordert hat, so dass der BFH jetzt den Bun-
desminister der Finanzen zu einem offenen Verfahren beigeladen
hat, um zu prüfen, ob in den vorgeschilderten Umgehungsmöglich-
keiten ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz liegen könne (der das
neue Erbschaftsteuergesetz wieder kippt).

Man darf also feststellen, dass der Gesetzgeber immerhin seit dem
ersten vorgenommenen Steueränderungsgesetz 1992 gut zwanzig
Jahre benötigt hat, um dann möglicherweise festzustellen, dass es
ihm immer noch nicht gelungen ist, ein verfassungsgerechtes Erb-
schaftsteuerrecht herzustellen.

Da man nicht weiß, was aus diesen neuerlichen Zweifeln des BFH
erwachsen wird – verwirft das Bundesverfassungsgericht bei einem
Vorlagebeschluss des II. Senates des BFH das neue Erbschaftsteuer-
recht oder gibt es dem Gesetzgeber eine nochmalige Nachbesse-
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rungschance? –, sollten in jedem Fall jetzt, da die Steuerlücken noch
existieren, beschleunigt Vermögens- und Unternehmensnachfol-
gevorgänge gestaltet werden, also auch bezogen auf privates Geld-
vermögen, Grundvermögen oder sonstiges Vermögen, das jederzeit
durch Herstellung einer unternehmerischen Rechtsform zur Erlan-
gung der Steuerfreiheit benutzt werden kann. Verwirft das Bundes-
verfassungsgericht, weil auch der dritte Anlauf des Gesetzgebers
missglückt ist, das Gesetz, ohne eine Novellierung binnen vorgege-
bener Zeit zuzulassen, stellt es nur dessen Verfassungswidrigkeit
fest, so kann die Zeit des Interims genutzt werden, schnellstmöglich
steuerfreie Transfers zu gestalten. Die bereits unter Geltung des jet-
zigen Rechts gestalteten Schenkungsteuerfälle sollten deshalb in je-
dem Fall offen und widerrufbar geregelt werden, damit man die
dann entstehende Steuervakanz ausnutzen kann; kommt es dagegen
zu einer weiteren Novellierung des Erbschaftsteuerrechts, das vo-
raussichtlich wesentliche Verschärfungen bringen wird, ist man auf
der sicheren Seite der Steuerersparnis nach derzeitigem Recht.

Eine Bemerkung sei erlaubt: Das Erbschaftsteuerrecht ist für die
Bundesrepublik – abgesehen von dem Eigeninteresse der Länder
gegenüber dem Bund – ohne große wirtschaftliche Bedeutung, je-
denfalls nicht von einer Bedeutung, die den fast die Ertragsneutra-
lität herstellenden Bürokratieaufwand rechtfertigt. Das Gesetz hat
aus Eigenerkenntnis der Finanzverwaltung, die die Parameter erar-
beitet hat, zunächst zu seinem Verständnis knapp 210 Seiten an
„Anwendungserlassen“ benötigt, erhält jetzt (die hier schon be-
rücksichtigten) rund 150 Seiten umfassenden Richtlinien nebst
nochmals 150 Seiten an Hinweisen zur Rechtsanwendung; zudem
ziehen zahlreiche Finanzbeamte als „authentische Interpretatoren“
übers Land, um zu erläutern, was nach dem Gesetz denn gewollt
und wie es zu verstehen sei. Soviel zu der Anforderung, ein Gesetz
solle „generelle abstrakte“ Regelungen enthalten, die aus sich he-
raus dem Bürger verständlich seien.

Das schon insoweit missglückte Gesetz ist ausschließlich politisch
von Bedeutung, weil es das Bewusstsein schafft, gerade die reichen
Erben müssen zum Gesamtwohl besondere Beiträge leisten, weil die
Bevölkerung dies so erwartet.
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Ob das aber wirklich ein Grund ist, Erbschaftsteuern zu erheben,
mag dahinstehen:

Kein Grund ersichtlich ist jedenfalls für den Vermögenstransfer auf
ein- und derselben Generationenebene von Eheleuten oder Le-
benspartnern: Warum soll der Staat Erbschaftsteuern kassieren,
wenn der eine Ehepartner verstirbt und der andere – in der Mehr-
zahl der Fälle nahezu gleichaltrige – Lebenspartner das gemeinsam
genutzte Vermögen weiternutzt?

So ist beispielsweise in vielen Nachbarländern geregelt, dass ein Ver-
mögenstransfer auf einer Generationen-Ebene keine Erbschaft-
steuern auslöst.

Dass gewisse Gemeinwohlvergünstigungen für bestimmte Güter-
klassen vorgesehen werden, ist zur Gemeinwohlförderung sinnvoll
und notwendig. Dass die Schenkung und Vererbung von Familien-
wohnheimen unter Ehegatten sowie zugunsten der Abkömmlinge
begünstigt wird, ist richtig, hätte aber einfacher und großzügiger ge-
löst werden können.

Dass mittelständische Unternehmensnachfolgen begünstigt wer-
den, ist sinnvoll, aber warum in dieser Kompliziertheit, die zur Um-
gehung anreizt, und warum mit dieser aufwändigen Überwachungs-
notwendigkeit über Jahre?

Wir wollen mit diesem Büchlein Gestaltungsmöglichkeiten anregen,
die selbstverständlich zugunsten des Steuerpflichtigen wirken, der
sich damit allerdings uneingeschränkt im rechtlich zulässigen Raum
bewegt.

Es soll helfen, die „Dummheit des Steuerpflichtigen“ aufzuheben,
wie wir sie in der Einleitung zu unserem Büchlein zitiert haben.

Im Februar 2012 Rüdiger Fromm
Hans Vogt
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